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 Sag mir, wo die Lehrer sind, 

wo sind sie geblieben? 

Sag mir, wo die Lehrer sind, 

was ist geschehen? 

Sag mir wo die Lehrer sind, 

die unterrichteten manches Kind. 

Wann wird Kiel je verstehen? 

Wie soll es weiter gehen? 
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Der Verband Bildung und Erziehung  

e.V. (VBE) hat beim Forsa Institut die 

repräsentative Umfrage „Die Schule 

aus Sicht der Schulleiterinnen und 

Schulleiter – Berufszufriedenheit von 

Schulleitungen“ in Auftrag gegeben. Die 

Zusammenfassung dieser Umfrage 

finden Sie hier wiedergegeben. Die aus-

führliche Fassung können Sie auf den 

Internetseiten des VBE nachlesen 

https://www.vbe.de/service/meinungs-

umfragen/berufszufriedenheit-2018/ 

 

1. Die größten Probleme an der 
Schule 

Zu Beginn der Befragung wurden die 

Schulleiterinnen und Schulleitern 

zunächst offen und ohne jede Vorga-

be danach gefragt, welches zurzeit 

die größten Probleme an ihrer Schu-

le sind. 

 

Dabei fällt zunächst die große Band-

breite an Themen auf, die von den 

Befragten benannt werden, wobei 

die häufigsten Nennungen auf As-

pekte entfallen, die gewissermaßen 

„von außen“ an die Schule herange-

tragen werden.  

So wird mit Abstand am häufigsten 

als einzelnes Problem mit 57 Pro-

zent der Lehrkräftemangel genannt. 

Es folgen mit 23 Prozent der Nen-

nungen die Probleme, die sich durch 

Inklusion (von Kindern mit einer 

Behinderung) und Integration (von 

Flüchtlingen) ergeben.  

20 Prozent nennen spontan die Ar-

beitsbelastung bzw. den Zeitmangel 

im Schulalltag. Darüber hinaus wer-

den Probleme mit Eltern (12 %), die 

Bildungspolitik bzw. die Bildungsbe-

hörden (8 %) oder zu große Klassen 

(4 %) genannt. 

Häufiger genannt werden auch As-

pekte, die den Zustand der Schule 

betreffen, etwa des Gebäudes (18%), 

die Ausstattung (11 %) oder konkret 

die finanziellen Mittel (9%). 

Weitere Probleme beziehen sich 

konkret auf die Schüler: So nennen 

zum Beispiel 11Prozent das Verhal-

ten der Schülerinnen und Schülerall-

gemein, 5 Prozent feh-lenden Lern-

willen bzw. mangelnde Disziplin so-

wie Verhaltensauffälligkeiten von 

Schülerinnen und Schülern.  

Relativ selten genannt werden von 

den Schulleiterinnen und Schullei-

tern Probleme im Kollegium oder 

der Lehrerschaft. 

Der Lehrkräftemangel ist 2018 

mit Abstand das größte Prob-

lem für die Schulleitungen!  

In der ihr eigenen pointierten Art hat 

die Arbeitsmedizinerin Dr. Magdale-

na Peinecke einen Vortrag bei der 

Mitgliederversammlung des slvsh in 

Bad Bramstedt gehalten.  

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

regelt die Durchführung von Maß-

nahmen des Arbeitsschutzes zur Ver-

besserung der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes der Beschäftig-

ten bei der Arbeit und gilt natürlich 

auch in den Schulen. 

§ 5 ArbSchG führt aus, dass der Ar-

beitgeber durch eine Beurteilung die 

mit der Arbeit verbundenen Gefähr-

dung zu ermitteln hat und welche 

Maßnahmen des Arbeitsschutzes er-

forderlich sind. Als Beispiel nannte 

Frau Dr. Peinecke die Gefährdungs-

beurteilung in der Schule für eine 

schwangere Lehrerin. Hier gibt es bei 

ihr einen dreiseitigen Fragebogen, 

dessen Beantwortung zu einem 

(teilweisen) Arbeitsverbot führen 

kann. Diese Gefährdungsbeurteilung 

ist auch als Information an alle Lehre-

rinnen zu geben und nicht erst bei 

einer Mitteilung über eine vorliegen-

de Schwangerschaft. 

Aus einer Befragung von Lehrkräften 

ist abzuleiten, dass 70% von ihnen 

Präsentismus haben, d.h., dass sie 

trotz vorliegender Krankheiten zur 

Schule gehen. Frau Dr. Peinecke 

nannte diese Menschen Herzblutlehr-

kräfte. Sie kommen in die Schule, 

weil ihre Arbeit sonst auf die Schul-

tern der anderen Lehrkräfte verteilt 

wird und diese haben selbst schon 

genug Arbeit zu leisten.  

Im November 2016 wurde im Nach-

richtenblatt des Ministeriums für 

Schule und Berufsbildung veröffent-

licht, dass die Möglichkeit zur Erstat-

tung für die Kosten einer Brille be-

steht, wenn in der Schule für die 

Lehrkraft ein Arbeitsplatz mit Bild-

schirm eingerichtet wurde. Hier ist 

Frau Dr. Peinecke die Ansprechpart-

nerin, die die arbeitsmedizinische 

Notwendigkeit der Brille bescheinigt. 

Das Betriebliche Eingliederungsma-

nagement (BEM) ist eine Aufgabe des 

Arbeitgebers mit dem Ziel, ein be-

triebliches Gesundheitsmanagement 

zum Schutz der Gesundheit der Be-

legschaft (Lehrerschaft) einzurichten.  

Die Rechtsgrundlage ist § 167 

SGB IX. BEM-Gespräche sind von 

der Schulleitung den Lehrkräften an-

zubieten, wenn eine Fehlzeit im Laufe 

der vergangenen zwölf Monate von 

länger als sechs Wochen ununter-

brochen vorlag oder die Lehrkraft 

wiederholt arbeitsunfähig war. Die 

Lehrkräfte können dieses Ge-

sprächsangebot annehmen und be-

stimmen, wer zu beteiligen ist oder 

sie können es ablehnen. 

Frau Dr. Peinecke bietet Einzelfallhil-

fe und Beratungen an, sie gestaltet 

auch Schulentwicklungstage mit. 

Kontakt: 

Dr. Magdalena Peinecke 

magdalena.peinecke@t-online.de 

Telefon: 0172 6192274 (Bei Anrufen 

soll darauf geachtet werden, dass die 

eigene Telefonnummer nicht unter-

drückt sondern übertragen wird.) 

Gesundheit im Schulleitungsbüro   

Berufszufriedenheit von Schulleitungen 

https://www.vbe.de/service/meinungsumfragen/berufszufriedenheit-2018/
https://www.vbe.de/service/meinungsumfragen/berufszufriedenheit-2018/
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitgeber
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebliches_Gesundheitsmanagement
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebliches_Gesundheitsmanagement
https://www.buzer.de/s1.htm?g=SGB%2BIX&a=167
mailto:magdalena.peinecke@t-online.de
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Gleiche Besoldung für gleiche Tätigkeit 

Viele unserer Kolleginnen und Kollegen 

verrichten in der Schule die gleiche Tä-

tigkeiten wie ihre Kolleginnen und Kolle-

gen, erhalten aber immer noch eine 

unterschiedliche Besoldung. 

Ein solcher Fall soll hier exemplarisch 

geschildert werden. 

„Ich wurde zum 01.08.2007 stellver-

tretender Schulleiter einer Realschu-

le, die 2014 im Zuge der Schulreform 

zu einer Gemeinschaftsschule mit 

Oberstufe umgewandelt wurde. Hier 

bin ich auch weiterhin Konrektor. 

Als im Februar 2014 die Genehmi-

gung zum Aufbau einer Oberstufe 

erteilt wurde, übertrug mir die 

Schulleiterin die Aufgaben eines 

Oberstufenleiters. In dieser Funktion 

habe ich ein Konzept zur Einrichtung 

eines Sportprofils entwickelt, durch 

das die Genehmigung des Sportpro-

fils erst möglich wurde. Ich baute die 

Oberstufe auf und übernahm für wei-

tere 18 Monate das Aufgabenfeld des 

Oberstufenleiters. 

Neben den originären Aufgaben des 

Konrektors leite ich darüber hinaus 

die Ausbildung der Referendare und 

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 

und betreue Studierende während 

der schulischen Praktika. Für einige 

Jahre war ich nebenamtlicher Stu-

dienleiter am IQSH für das Fach 

Technik. 

Aufgrund meiner Ausbildung zum 

Realschullehrer für die Fächer Tech-

nik und Englisch (hier liegt zusätzlich 

von der University of Cambridge 

die Ernennung zum Oral Examiner 

für FCE – First Certificate in Eng-

lish, CAE – Certificate in Advan-

ced English, CPE – Certificate in 

Proficiency English vor) kann ich 

nach Auffassung des Ministeriums 

nicht höhergestuft werden, obwohl 

ich die gleichen Aufgaben erledige 

wie Kollegen aus dem Gymnasialbe-

reich. 

Alle Versuche, einen Laufbahnwech-

sel zu erreichen, scheitern seit dem 

Jahre 2014 an der Begründung, dass 

mit dem Fach Technik ein Laufbahn-

wechsel nicht möglich sei. 

Die Schulform, in der ich jetzt als 

Konrektor tätig bin, gab es zu Zeiten 

meines Studiums noch nicht. Trotz 

eines vom Ministerium erkannten 

Mangels (Fach Technik), durfte ich 

seinerzeit die Oberstufe konzeptio-

nieren, aufbauen und sie 18 Monate 

leiten. 

Die Aufgaben und die Verantwor-

tungsbereiche, die ich jetzt wahrneh-

me, unterscheiden sich in keiner 

Weise von denen eines Konrektors 

mit Fakultas für die Sek II. Das einzi-

ge, was uns unterscheidet, ist die 

Besoldung. 

Ein Oberstudienrat wird in der glei-

chen Besoldungsgruppe eingestuft 

und ein Oberstufenkoordinator wird 

gar eine Stufe höher besoldet als ich, 

der Stellvertretende Schulleiter! 

Erfreulicherweise sind bei den GH-

Kollegen, die an einer Gemein-

schaftsschule tätig sind, die Missstän-

de der ungleichen Besoldung erkannt 

und abgestellt worden.“ 

 

Eine unserer vorherigen Ministerinnen 

hat auf Nachfrage des Schulleitungsver-

bandes geantwortet, dass für die Besol-

dung die Tätigkeit ausschlaggebend sein 

solle und nicht der erreichte Abschluss. 

Das finde ich auch. 

Klaus-Ingo Marquardt 

Der Schulleitungsverband lädt alle 

Schulleiterinnen und Schulleiter,  

Konrektorinnen und Konrektoren 

Koordinatorinnen und Koordinato-

ren zu einem Erfahrungsaustausch 

rund um den Arbeitsplatz Schullei-

tung ein.  

Termin Nordfriesland:  

Mittwoch, 16.05.2018 von 15.30 

Uhr bis ca. 17.30 Uhr im Brauhaus - 

Neustadt 60-68 , Husum 

Termin Rendsburg-Eckernförde mit 

Neumünster: 

Mittwoch, 30.05.2018 von 15.30 

Uhr bis ca. 17.30 Uhr in Scholler's 

Restaurant – Itzehoer Chaussee 2 – 

Westerrönfeld, Südseite NOK – 

gegenüber vom ConventGarten 

 

 

 

Unsere Vorstandsmitglieder werden 

aus der aktuellen Arbeit des Verban-

des berichten. Ein Erfahrungsaus-

tausch über allgemeine und spezielle 

Alltagsprobleme der Schulleitungen 

im jeweiligen Kreis soll sich anschlie-

ßen. Wünsche an unseren Verband 

nehmen wir gerne mit. 

Wir würden uns freuen, wenn auf 

den Regionaltreffen unsere Forderun-

gen an die Landesregierung zu einer 

regen Diskussion führen. Um die 

Räumlichkeiten und die Bewirtung 

planen zu können, bitte wir bis drei 

Tage vor dem Termin um eine An-

meldung via E-Mail an 

kimarquardt@slvsh.de 

Einladung zu einem Regionaltreffen für die Kreise Nordfriesland und  

Rendsburg-Eckernförde mit Neumünster 

mailto:kimarquardt@slvsh.de?subject=Anmeldung%20zur%20Mitgliederversammlung
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Vom Bildungsland zur Bildungs-

wüste - Bildungsqualität auf dem 

Weg in den Abgrund 

„Die Situation ist dramatisch .... aber 

alle gehen zur Tagesordnung über, als 

seien die Probleme gelöst oder ständen 

kurz vor einer Lösung“, stellte die Vorsit-

zende des Allgemeinen Schulleitungsver-

bands Deutschland e.V. (ASD), Gudrun 

Wolters-Vogeler, zusammenfassend im 

Laufe der Frühjahrstagung des Schullei-

tungsverbandes in Weimar fassungslos 

fest. 

Sie bezieht sich damit z. B. auf den 

Sanierungs- und Schulbaustau, die 

Umsetzung der Inklusion in den Län-

dern, den Ausbau von Kitaplätzen 

und Ganztagsschulen und den Stand 

des digitalen Ausbaus in den Schulen. 

Als besonders schwerwiegend wird 

seit Monaten auch in der Öffentlich-

keit der Lehrermangel in allen Bun-

desländern wahrgenommen. Es gibt 

kein Bundesland, in dem nicht min-

destens in einer Schulform ein massi-

ver Mangel an Lehrkräften und wei-

terem pädagogischen Personal zu 

verzeichnen ist. 

Das Gefühl, dass in diesem Bereich 

bundesweit „Land unter“ signalisiert 

wird, wurde auch vom Präsidenten 

der Kultusministerkonferenz (KMK), 

Thüringens Minister für Bildung, Ju-

gend und Sport Helmut Holter auf 

der Bundestagung des ASD am Wo-

chenende geteilt. Er räumte zudem 

ein, dass in den Bundesländern eine 

sachgerechte Personalplanung über 

Jahre von der Politik vernachlässigt 

wurde. 

Diese Lücken werden in den nächs-

ten zehn Jahren nicht zu schließen 

sein. Es fehlen nicht nur zehntausen-

de ausgebildete Lehrerinnen und 

Lehrer, sondern inzwischen auch das 

notwendige Interesse junger Leute 

für den Beruf der Lehrkraft. Dieser 

wird zunehmend als unattraktiv 

empfunden. Die Gründe liegen vor 

allem in der überholten Besoldungs-

struktur und den Rahmenbedingen, 

angefangen mit der fehlenden gesell-

schaftlichen Anerkennung bis hin zu 

den häufig desolaten hygienischen 

und baulichen Zuständen in den 

Schulen. 

Besonders betroffen sind hiervon 

Grundschulen, Förderschulen und 

Schulen im sozialen Brennpunkt und 

im ländlichen Bereich. 

Schulleitungen sehen sich zunehmend 

außerstande, diese Missstände zu 

verwalten. Dies wirkt sich  inzwi-

schen auch auf die Besetzung von 

Schulleitungsstellen auf. 

Immer mehr Schulleitungen und Kol-

legien melden untragbare Überbelas-

tungen. 

Zudem fühlen sich diese weitgehend 

von der Politik und den Schulaufsich-

ten mit den Problemen allein gelas-

sen. 

„Die Schulleiterinnen und Schulleiter 

sind vor diesem Hintergrund kaum 

noch in der Lage, die Qualität von 

Unterricht zu gewährleisten“, stellte 

die Vertreterin des Schulleitungsver-

band Niedersachsens (SLV Nieder-

sachsen), Andrea Kunkel, fest. 

Der Einsatz von Lehrern und Lehre-

rinnen aus EU-Ländern und nicht 

pädagogisch qualifizierten Seitenein-

steiger*innen helfen in dieser Situati-

on nur sehr begrenzt weiter. „Deren 

Einsatz geht primär zu Lasten der 

Schülerinnen und Schüler, laugt aber 

zudem die dadurch zusätzlich 

belasteten Kollegien und Schulleitun-

gen aus“, stellten die Ländervertreter 

in Weimar übereinstimmend fest. 

Diese ständige Überbelastung führt 

absehbar zu weiterem Stundenausfall 

und gefährdet langfristig die Gesund-

heit aller Beteiligten. Die Folge ist ein 

weiterer Qualitätsrückgang von 

Bildung und Erziehung in den Schu-

len. 

Dem gegenüber steht neben dem 

Anspruch der Bildungsrepublik und 

dem eigenen Anspruch der Schulen 

eine zunehmend anspruchsvolle und 

fordernde Elternschaft, die die Bil-

dung ihrer Kinder gefährdet sieht. 

Wir teilen diese Einschätzung, dass 

nur mit qualifiziertem pädagogischen 

Personal das bildungspolitischen Ziel 

erreicht werden kann. 

Der ASD fordert ein sofortiges Um-

denken und einen sichtbaren Kurs-

wechsel der Bildungspolitik in 

Bund und Ländern. 

• Der Beruf der Lehrkraft muss wie-

der attraktiv werden. Gleiches gilt 

für die Berufe des weiteren pädagogi-

schen Personals (z.B. Erzieher, Sozi-

alpädagogen…) 

• Gefordert wird im Hinblick auf die 

aktuellen Erfordernisse eine bedarfs-

gerechte Ausstattung der Schulen 

mit personellen und sächlichen Res-

sourcen. 

• Eine Reform der Lehrerausbildung, 

sowohl im universitären und als auch 

im praktischen 

Bereich, sowie die Ausschöpfung 

aller Ausbildungskapazitäten. 

Es ist zudem dringend erforderlich, 

dass Schule und der Beruf der Lehr-

kraft wieder die notwendige 

Anerkennung und Wertschätzung in 

der Gesellschaft und durch die Poli-

tik erhalten. 

Darin waren sich die Vertreter der 

Länder und der Präsident der KMK 

einig. 

gez. 

Gudrun Wolters-Vogeler 

Pressemitteilung 

Allgemeiner Schulleitungsverband Deutschland e.V. - ASD 

Stark machen für Schulleitung 

Schulleitungsverband  Schleswig-Holstein  
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Alle Jahre wieder:  Ramadan 

Ein Alltagsproblem — zwei Sichtweisen 

Darauf sollten Lehrkräfte ach-

ten 

Manche Lehrkräfte sind unerbittlich, 

wenn Schüler nicht am Sportunter-

richt teilnehmen wollen. Das ist völ-

lig in Ordnung - es sei denn, es ist 

Ramadan. 

Bevor die Schüler die Umkleideräu-

me betreten, wenden sich zwei mus-

limische Schüler an den Sportlehrer 

und bitten um ein Gespräch unter 6 

Augen, in dem sie den Wunsch äu-

ßern, vom Sportunterricht befreit zu 

werden, weil sie sich im Ramadan 

befinden. heute, am 10. Juni, soll die 

Langstrecke gelaufen werden, die für 

die Jungen 3000 Meter beträgt. Der 

Sportunterricht findet in der 5. und 

6. Stunde statt, es ist also schon sehr 

warm, vor allem auf dem Sportplatz, 

der nicht im Schatten, sondern in der 

prallen Sonne liegt. 

Muss der Lehrer die muslimischen 

Schüler vom Langstreckenlauf 

freistellen, wenn er nicht seine Für-

sorgepflicht als Lehrkraft verletzen 

will, die Gesundheit der ihm anver-

trauten Schüler zu schützen. 

An diesen gesundheitlichen Aspekt 

ist noch ein rechtlicher gekoppelt. 

Das grundgesetzliche Recht (Art. 4 II 

GG), seine Religion auch praktisch 

auszuüben, steht hier über der Schul-

pflicht. Die Schüler dürfen nicht - 

gegen ihre Religion - gezwungen wer-

den, etwas zu trinken, nur damit sie 

ungefährdet am Langstreckenlauf teil-

nehmen können. 

Allerdings haben die Schüler nicht 

frei, sondern sind verpflichtet, am 

Sportunterricht in anderer Form teil-

zunehmen. Besser, als sie im Schat-

ten zuschauen zu lassen, wie die an-

deren laufend schwitzen, wäre es, sie 

in einen Raum zu setzen und ihnen 

z.B. ein Buch über die Technik des 

Langlaufes in die Hand zu drücken. 

Daraus sollen sie in den ersten 45 

Minuten die Seiten 37-40 lesen, dann 

das Buch bei der Lehrkraft wieder 

abgeben und das Gelesene mit eige-

nen Worten zusammenfassen. Diese 

schriftliche Ausarbeitung kann der 

Kollege hinterher bewerten und als 

Ersatzleistung für den Langstrecken-

lauf in seine Sportnote mit einfließen 

lassen. 

(entnommen und zitiert nach b:sl; 

Beruf: Schulleitung 13. Jg, April 2018, 

S.40) 

Religion,Islamismus,Salafismus 

in Schulen  

FAQs und Handlungsleitlinien für 

Schulleitungen und Lehrkräfte zum 

Umgang mit besonderen Verhaltens-

weisen in diesem Kontext 

"Ziel dieser Handreichung ist es – 

jenseits von Situationen und Projek-

ten der interkulturellen Bildung und 

Prävention – in konkreten und von 

den Beteiligten auch religiös begrün-

deten Problemlagen, Schulleitungen 

und Lehrkräften eine Hilfestellung zu 

bieten und ihnen so rechtssicheres 

und pädagogisch angemessenes Kom-

munizieren und Handeln zu ermögli-

chen." 

"Das Fasten im islamischen Fasten-

monat Ramadan kann jedoch nicht 

von der Teilnahme an Klassenarbei-

ten / Klausuren oder sonstigen Leis-

tungsüberprüfungen oder vom Sport-

unterricht entbinden. Die schulischen 

Pflichten gemäß § 11 Abs. 2 Schulge-

setz (SchulG) sind von den Kindern 

und Jugendlichen auch während des 

Ramadan zu erfüllen. Die Verantwor-

tung für den Schulbesuch Minderjäh-

riger liegt gemäß § 26 Abs. 1 SchulG 

bei den Eltern." 

Ministerium für Bildung, Wissen-

schaft und Kultur des Landes Schles-

wig-Holstein, Februar 2018 

Gute Schule wird dort ge-

macht, wo gute Schule statt-

findet. – In der Schule vor 
Ort! 

Stark machen für Schulleitung 

Schulleitungsverband  Schleswig-Holstein  
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Der Schleswig-Holsteinische Landtag 

hat in der 5. Sitzung der 19. Wahlpe-

riode am 20. Juli 2017 folgenden Be-

richtsantrag beschlossen: „Die Lan-

desregierung wird gebeten, ein wis-

senschaftlich basiertes Konzept zur 

Verbesserung des Gesundheitsmana-

gements an Schulen zu erstellen, das 

in einem ersten Schritt die Belastun-

gen aus Sicht der Lehrkräfte darstellt. 

Das Ergebnis soll dem Landtag im 

ersten Quartal 2018 vorgelegt wer-

den.“ 

Diese Untersuchung liegt jetzt vor 

und kann unter dem Link nachgelesen 

werden. http://www.landtag.ltsh.de/

in fothek/wahl19/drucks/00600/

drucksache-19-00631.pdf 

Ausgewertet wurden über 9000 Fra-

gebögen von Lehrkräften aller Schul-

arten.  

 

 

Ergebnisse für die Gesamtgruppe 

Zum Status der Befragten: 

• 52% haben eine (sehr) gute Arbeits-

fähigkeit. 

• 79% haben eine „gute“ bis 

„ausgezeichnete“ allgemeine Gesund-

heit. 

• 72% sind mit ihrer Arbeit im Allge-

meinen zufrieden. 

• 73% sind mindestens zweimal zur 

Arbeit gegangen, obwohl sie krank-

heitsbedingt hätten zuhause bleiben 

müssen (Präsentismus). 

Treten Belastungsfaktoren häufig auf, 

ist dies aus gesundheitlicher Sicht 

ungünstig zu werten. Am häufigsten 

wurden genannt: 

• Lärm, Geräusch (von 70% der Lehr-

kräfte), 

• Termin-/Leistungsdruck (von 63% 

der Lehrkräfte) und 

• zusätzliche Aufgaben (von 62% der 

Lehrkräfte). 

Jeweils mehr als 30% der Lehrkräfte 

nannten zudem Störungen, neue Auf-

gaben, gefühlsmäßige Belastung, Kon-

flikte Arbeit-Privates und fehlenden 

Handlungsspielraum bei Pausen. 

Die Umfrage gibt auch Auskunft über 

Schutzfaktoren, von denen ein günsti-

ger Einfluss auf Arbeitsbelastungen 

und Status anzunehmen ist. Legt man 

zugrunde, dass solche Schutzfaktoren 

mindestens “manchmal“ auftreten 

müssen, dann nannten jeweils min-

destens 90% der Lehrkräfte ein gutes 

Gemeinschaftsgefühl in den Kollegien, 

soziale Unterstützung durch die Kol-

leginnen und Kollegen, Bedeutsam-

keit der Arbeit und Handlungsspiel-

räume. Die Führungsqualität wird von 

69% der Lehrkräfte positiv bewertet. 

Eine ausführliche Auswertung erfolgt 

nach Schularten getrennt. Der Be-

richt umfasst 146 Seiten und kann 

hier nur angerissen werden. 

Bericht der Landesregierung: Statuserhebung zur Arbeitsfähigkeit und 

Gesundheit aus der Sicht von Lehrkräften vom 27.3.2018 

Ein erster und richtiger  Schritt  

Mit viel Freude hat der slvsh zur 

Kenntnis genommen, dass die Grund-

schulleitungen in Schleswig-Holstein 

mehr Geld bekommen werden. Eine 

Uraltforderung unseres Verbandes 

wird endlich 

erfüllt. Lange 

genug hat es 

gedauert.  

„Bereits zum 

1. August 

2019 sollen in 

einem ersten Schritt die Gehälter 

von Schulleitern und deren Stellver-

tretern um zunächst eine halbe, zum 

1. August 2020 um eine volle Besol-

dungsstufe steigen.“ liest man auf den 

Internetseiten des Ministeriums. Gut 

so, ein großer Schritt 2019 wäre si-

cherlich besser aber die Freude ist 

auch so schon riesengroß.  

Sie wird uns aber nicht die Erinne-

rung löschen. Unser Verband hat ne-

ben dem MEHR an Geld ein ebenso 

wichtiges MEHR an Zeit gefordert.  

Die älteren Kolleginnen und Kollegen 

werden sich sicherlich noch an dieses 

Banner auf allen unseren Veranstal-

tungen erinnern.  

Wir werden auch besser bezahlt 

nicht müde werden, uns für eine der 

angewachsenen Aufgabenflut in den 

Schulleitungsbüros entsprechende 

Erhöhung der Leitungszeit stark zu 

machen, nicht nur für die Grund-

schulleitungen. 

Die tägljche 

Aufgabenflut 

kann nicht 

d a d u r c h 

b e w ä l t i g t 

w e r d e n , 

dass wir  für 

mehr Geld nun schneller arbeiten. 

Mehr als derzeit geht nicht in die 

Woche hinein. 

Das höhere Gehalt trägt aber hof-

fentlich dazu bei, dass die freien 

Grundschulleitungsstellen im Lande 

schneller besetzt werden können.  

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/drucks/00600/drucksache-19-00631.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/drucks/00600/drucksache-19-00631.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/drucks/00600/drucksache-19-00631.pdf

